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Verordnung
Wer die Kartoffelversorgung. Dom 18. Juli 1918.

-LAELMWLLL
ai^rV  Die Kvmmwtalverbau.de sind»verpflichtet, die für die
TrnLruug dcr L7ölkerang ersor̂ a Affeln nach d« i
MSUIL SÄ SB » -- ---
h,Cd to r<,©taa« !e!tx;tät des KriegSeruithrtngSamw kE nä&ere
WtoÄW « * Wr die Wrech- rmg des

E^ z 'g °AKEiMnalVerbLnd « haben die Versagung der B--
VSIkerung mit Kartoffeln m regeln . . . h{ fldv

l ^ k ^ r UclertLoiniO .bet Verforgungsregelnng auf tne
Gemeinden den K̂om'nnmalverb älidenob .̂ PeftimMen

AMMMLLTLW
LLLNB -L SRÄ -'SiÄft
^iÄÄtfwtSt des KneaSemAnmaSamtz fctmi Mstim-

T3 *Ä “ Ä , der M
»nn̂ n dê ÄchErw -wmg. bet Reichöbrmmtt°cmst«a - und

tofkU ben Vvn dieser bestimmten

"q4 ^ ^ ^ -̂ r^ )fdetsteNe kann die Lieferung der von ihr
festgesetzten Kartoffel men gen einem Ueberschußverband oder einer

DieReÄs2rtoÜe1stelle oder^ e vvn ihr I-eanstrastê ^ Uen

SS 1ÄÄS5 « £ $Ä » C
die von ihr bestimmten stellen zu rmern ,rud.. .. ~

D« Bedarfsverbände sind verpflichtet, dle Uewn ^enen Kar-,
roffelmeiigen am BeMdeoot abzunehmen. Den .Vednrssverbänd« i
Gleich stehen die Heeresverwaltungen, die Marinevev walttnrg, die
Re^ sbranntiveinstelleund die Twckmkattoffel°-Berlvertung-,geseLl-'

^Tie Reichskartosselstelle sclIveibt die Bedingungender Lieferung
und Abnahmêvor.̂ ^ ^ ^ ^ dies Kriegsernährungsantts sann
Grundsätze über die Bereich,tung der Komninnalverbändeund, der
Aartoffelerzeuger zur Sichrnstellüng.nnd Lieferung der Kartoffeln
aufstellen. Er kann nähere Bestimmungen über die Verpflichtung der
Aartoffelerzeuger treffen und besttmmendaß Zuwiderhaudinng« !
dagegen sowie gegen die zu ihrer DnrMhrung ergehend« ! An¬
ordnungen der zuständigen Behörden Mit Geldstrafe bis zu ernhnn^
fcertfflntitaM«rk ob« mit Stift bestraft werdet,-

§ 6. Ti - auf Grimi» des 8 7 der Bevordtturrg. wer die Kar
kfsewcrsorsrmg vom 26- Juni 1916 fReM -ÄesE .« r 59M
den Lat» «s ;entralkW >d-n a»f« le«te BetM 'GuN . für thrm » ci,
,irt oder Teile ihtcS Bezirkes KertmMtmgSsteUen IXamtmtMm*
stellen, Provinzial iartof stü stellen) einzur-chtep. bleibt beste Heu.
Bernnttlungsstellen sind Behörden. Tie Lanbeszentralbehörden kdii-.
neu nähere Bestimmmigen-treffen. ^ ^ ,

Tie Bermit-lungöstcllen lind die Kommunakvernandeherben
der Reirhskartoffelstelle ans Verlangen Auskunft M erteilen. Lie
sind an die Weisungen der Reichskartosfelstelle gebunden. Tre
gleichen L̂ rpslichtung.m liegen den Kommrmalverbändcngegen¬
über den Bennittlungsstellen ob. ^

8 7. Ter Kvmmunalverbandhat für jeden Kartoffelerzcugcr
seines Bezirkes eine Wirtschpstskarte nach den von der Relchskar-
tofselstelle zu erlassenden Bestimmungenzu führen und der Reichs-
karloffelstelle und deren Beauftragten aut Verlangen die Einsicht
in die Wirtschastskarten und die dazu gehörenden 2lufzeichnungen
tzu gestatten.

Ter Kvmnrunalverband kann, unbeschadet seiner Verpflichtung
Krr Führung vvn Wirtschttstskcrrten, seinen Gemeinden für ihren Boi
zirk die gleiche Verpflichtrmg anferlegen.

Oberhessischer Viehhandets verband.

Ter Kvrtoffelerzeuger ist verpflichtet, auf Erfordern des KE
mnnalverbandes oder der Gemeinde alle zur Anlegmrg  und Fort«
führung der Wirtsck>aftsk>arten erforderlichen Anskünste ja  er ^ Vntt

§ S. Jeder Kvlnmnnalverband haftet da für, datz b\e uach dal
4 5 -oder nach den aus Grund dreier Borschnsten era,senen Be-

ittmmungen ans seinem Bezirke zu liefernden Kartoffelnre chlzeittgl
geliê tt werden Ter Koninluiiätverbaiidhat die fZgesetzten Men¬
gen auf die Gemeinden oder immittelbar auf dre Kartssfelerzeugeü

^ ^ rfSli der Konrnttmalverbanddie ihtn^oibkiêerLe Lieferung
pflichtt nicht rechtzeitig, so kann dre ^ Mkartoffelstetle die iaw
gen, die innerhalb des Kvmmünalverbaiidê nach den ans Gnrnd
des § 1 Abs. 2, der 88 3, 5 erlass«ren Beswnniungen verbiauchL
werän dürfen, hevabschem Auf ihren Mtrag kann die Reichs-
getreidestelle die Lieferu-ng der der Bewcrtfchttstnngder R r̂chS-
getreideslelle unterliegenden Erzeugnisse-an den .Kommrmaloer band
ein schränken oder einstellen. Die Anortmungen der Reichvkarwffei-
stelle und der Reichsĝ reidestelle erfolgen im Erlivennehmen mtti
der Landes Zentralbehörde: wird ein EmverLchmen nicht erz ielt,
sta entscheidet der Staatssekretär des KrtegsernähruugSantts.

Ter Konimnnalverband kann dre vvrgeironrnrenenKürzungen!
derart auf die Geinemden oder ans die Kartoffelerzeuger ver¬
teilen, daß. in erster Linie die Gemeinden oder die KartoffelerzeugeÄ
betroffen iverden, die -ihre Lieserungspflichtt irrcht erfüllt yaber^
Ter Kvinmunalverbaiidkann innerhalb seiner Verteilmigsbefugnist
auch die Lieferung anderer BedarfsgegenstÄrde den Gemeinden oder
den Kartofseleozengerii gegenüber einschränken oder einstellen.

Die Vorschriften im Abs. 2, 3 finden keine AmwndunK.
soiveit die Alesermrg ohne Verschulden emes LreferungsPflichlgeni
unterbleibt. ^ t ^ r „ n nrtl, . ,Ä

§ 9. Tie Gemebrde haftet dafür, daß die nach 8 8 Abs. 1 aus!
ihrem Bezirke zu liefernden Mengen rechtzeitig geliefert wer¬
den. Sie kann die ihr zur Lieferung aufgegebenen Mengen aut di«
Kartofselelzeuger ihres Bezirkes umlegen. x

Hat die Gemeinde ihre Lreserungspflicht m-cht erfüllt und
ncachä der Kvnimnnalvetbandvon seiner Befugnis nach 8̂ 8 Abi. 3,
die Kürz-una auf die Gemeinden zu verteilen, Gebrauch so kanatz
die Gemeinde die Kürzung derart auf die .Kartoffelerzeugrr ver¬
teilen, daß in erster ßiitie diejenigen betroffen werden, die ihre
Liefernngspflichi nicht erfüM «haben. Tie Genreinde kann innerchaktz
ihrer Verteilungsbefugnis pnch die Lieferung widerer Bedarfs¬
gegenstände den Erzeugern gegenüber einschänken oder eunteile« ..

8 10. Die Konincunalvmbände haben die über'-oumrenen M en¬
gen, soweit sie sie ui# alsbald verteilen, forgfalttg einzumietent
oder einzulagern. Beim Mirrnieteu und Einlagevn und bei den
sonst zur Erhaltung der Kartoffeln nötigen Maßn-ahnien sind
Sachverständigezuzuziehen. Die Landeszentralbehörden treffen di«
näheren Bestimmungen.

Tie Kommnnalverbände und die Vennittlüngssteflen 6)
Wunen in ihrem Bezirke Mätze für das Einmieten und Räume für
das Einlagern in Anspruch nehmeil. Tie höhere Verwaltungs¬
behörde entscheidet über Streitigkeiten, insbesondere über die Höhe
der Bergüttrng, endgültig.

8 11. Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet, die Kartvsfeltt
sachgemäß zu ernten. Die Laicheszeittralbehörden oder die von ihnen
bestimmten Behörden körmen nähere Llnordnungen treffen. Tis
Kartosfelerzeiigcr sind ferner verpflichtet, die zur Erhaltuiig und
Pflege erforderlichen .Haudlimgru vorzunehmen. Sie dürfen die
tlartoffebn in Höhe der bei ihnen sichergefleflten Mengen nicht
verbrarichien oder beiseitescl-afstn. Durch stvechtsg?schüft darf übsv
die sich?rgestellten Mrmgeii mrr zur Erfüllung der Verpflichtungzur
Lieferung verfügt werden. NechitsgesckKftlichenVerfügungen stehen
gleich Versügimgen, die im Wege der Zlvarrgsvollstreckrrng oder
Arrestvollzieyrmg erfolgen.

8 12. -Das Eignituni an Kartosfelit, dis nach den auf Grund
dieser Berrndnung erlassenen Bestimmungen zu liefern sind, kann
dunkln Lknordnmrg der rurtereu Vernaltungsbehörde auf derr Kom-
niunalverbmid oder die von der imteren Verwoltnngsbehövde.. be¬
zeichnte Person übcutingsu werden. Die l̂uordirung kann an den
einzelnen Besatzer oder an alle Besitzer des Bezirfl's vd̂ c eines
Teiles des Bezirkes gechchtet werden. Im erstmi Fall« gebt daÄ
Eigentum über, sobald die .Aiundnung dem Besitzer zugeyt, im<
zireiten Falle mit dein dlblauf des Tages nach Ausgabe des arrdh
lichjen Blattes , in dem die Anordnuirg anrtlich veröffentlichtunrd.

Der Enteignung .sofl die Mlsso-icherirng der zu enteignende«
Mengen Vvrausgehen. Die untere Verwaltungsbehörde kann di«
Kartoffelerzeuger zur .Missonderung der zu liefernden Mengeil aus-
fordern und, '.verrn sie dieser Lluffordernngnicht nackBominerr, di«
Aussonderung ans ihre Kosten vvrnehnren lassen. Tie Borschrifi im!
Satz 2 gilt entsprechend für die Anlieferung der eitteigneten Kar¬
toffeln bis zur nächsten Verladestelle.

Für bk_ enheigneten Vorrche ist ein Uebernahmeprers. 'M



f

latffcn, der irrtfer BeEichtigtÜNg deS DEPttrses sowie der
K ; und Verwertbarkeit der Vorräte feitsesetzt wird Hat bat
prr Lieferung Verpflichtete einer. Aufforderung. der unter« ! ^ er-
waltungsbchörde zur Lieserimg inner halb der chm gesehenl M
nicht Folge geleistet, so ist der ihm $u zahlende UebernalMeprers um
forh»igDiar ? für die Tonne zu kürzen. D« Betrag , um den der
U^ rnahureprris gekürzt wird, flr̂ l dem .Kommnnalverbande zu,
«ns dessen Bezrrrdie enteignet-e Menge in Anspruch genommen

^ ^ Streitigkeiten, die sich ans -der Anwendungder Vorschnfttnrm
Abs. 1 bis 3 ergeben, -entscheidet errdgültig ^ e höhere BerNx^
tungsbchörde des Bezirkes, m dem sich bte Kartoffeln zur Zeit
der Anordnung befinden.

6 13 Ter Staatssekretär des KriegsernährungsaMs tont,
das Verfüttern von Kartoffeln und von Er ^ «msftn der̂ Kartofse^
trcxknerei und Kartoffel stärkefabrrkattonsMne das Dms^tlen und
Eiusänern beschränken oder verbieten. Er kann bestturmen, m
welchem Umfang und unter welchen Bedingungen Kartoffeln und
diê mmrten Erzeugnisse zur Herstellung gewerblicher Erzeugnisse

^ ^ ^^ rn̂ d-em von ihm bestimmten Zeitpunkten Ernrittlnng'tM
über Vorräte von Kartoffeln sowie von ErzerrMchen der Karooffeb,
ẑ ocknerei mrd Kartoffel stärkefabrikationanordnen.

§ 14. Ter Verkchr mit Saatkartoffeln tvird in einer besonderer,
Verordnung geregelt. ^ ^ cc<

6 15. Tie Beamten her Polizei und dre von der Rerchskartoffel-
stelle den Vermittlungsstellen, den Kvmmunalberbanden oder der
tẑ Iizeibehörde beauftragten Personen sind befugt, m Räume, m
denen Kartoffeln gelagert, feilgehalten oder verarbeitet werden odeI
tn denen Kartoffeln zu vermuten srnd. sowre m Räume
Dieb gehalten oder gefüttert Nnvd, eiuzutteten, daselbst Beffchtt-
yungen vorzumhmcn. GesckMsaufzeichMMgen einzusehen und dre
VorhandenenVorräte festznstellen , _ .

Tie Besitzer der Räume sowie dre von ihnen besttllten Mtrrebs-

gter rmd Au ffijMspersonen haben den nach Abs.1MM Bettet enj- Räunre Berechtigten ans Erfordern die Vorräte smme deren
-rkuuft, insbesondere bei Erwerb von Tritten den Veräußerer

nach Namen rmd Wbhnung und den Kaufpreis anzugeben und
Drrskrmft über die Verlandung der Vorräte zu ertellen. Lre haben
den zum Betteten der Räume Berechtigten auf Erfordern bei. der
Feststellung der Vorräte Hilfe zu leisten Wird di.e HrlfeleiUung
verweigett, so kann die zustärrdige Behörde dre erforderlichen Ar¬
beiten auf Kosten des Verpflichteten durch Tritte vornehmen lassen.

6 16 Die Landestzenttalbehörden erlassen hie Bestimmungen
rr vlnsführung dieser Verordnung, soweit sie nicht vom statts-
petär des Krieg sern ähr uugsamts oder von der Rerchskartofftt-
lle zu erlassen sind. Sie können anordnen, daß die den Kominuimt-

verbänden und Gemeinden übertragenen Verpflichtungen und Be¬
fugnisse durch deren Vorstand ivahr genommen werden.

§ 17 Ter KvmmUnalverbmrdkann Kartoffeln, die einer vrd-
ttmramästig ergangenen Aufforderung zuwider nicht angezeigt oder
bei behördlicherNachprüfung verheimlicht oder sonstwie der dhuf-
Uahnre entzogen werden oder die der Kartoffelerzeuger^ rschrffts-,
widrig zu verwenden oder zu veräustern sucht, sowie Kart off« n,
die unbefugt in den Verkehr gebrackü werden. ohbre Zahlung ctnev
Entschädigung zugunsten des KommimalverbandeS ffir verfallen,
erlläven. Der Kommunalverband kann schon vor der Verfallerklä-
ruug die zur Sicherstellung der Kartoffeln erforderlichen Anord-

^Gegerr ^ ' Verfügung ist MMverde Massiv Ueber die Bo-»
schwerde entscheidet die höhere Verwalttmgsbe Hörde endgültig. Dre
Beschneid« bewirkt keinen Aufschub. ( . .. .. .

8 18 Mtt Gefängnis bis M ernem J >ahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird

^tt ^wer den auf Grund des 8 ^ ß 13 dlhs. 1 «rlassenkn Be¬
stimmungen Mviderhandelt ; . . ^ ^ ^

2. wer den Borsckwifttn im !§ 11 oder den .auf Grund des 8 U
erlassenen Bestimmungenzuwiderhandelt: .

3 wer die Auskim ff, 91t der er nach 8 ? Abs . 3, z 15 Abs. 2
«oder nach den aus Grund des § 13 Abs. 2 erlassenen Be¬
stimmungen verpflichtet ist, rricht Zerteilt oder lviflentlrch
unrichtige oder uuvollständige Angaben macht;

4. wer der Vorschrift im $ 16 zuwider den Eintritt in Ije
Räume, die Besichtigung, die Einsicht in die Ge schaffsau fzelch-
nun gen, die Feststellung der vorl r̂udeuen Vorräte oder vre
Hilfeleisttrngbei dieser Feststellung verweigert,

t Neben der Strafe können die Vorräte , auf die sich dre strafbare
EMim  bezieht, eingezogen -verden, ohne llnterschicd ob fte dem
Täler gehören<oder nicht, .soweit sie nicht gemäß tz 17 für verfallen«
ssrklärt worden sind. - ' J M „ r

Bei vorsätzlichem Verschweigen, Beiseiteschaffen. Veräustern oder
Derfüttern von Vorräten muh die Geldstrafe, wenn ausscmiestlich
auf sie erkannt wird, Mindestens dem zwanzig fachen Werte ĉ r
Dorräte aleichkommen, auf die sich die strafbare Handlung bezieht.

8 19. Der Staatssekretär des Kricgseruährungsantts kann Aus¬
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung Mlassen.

8 20 %*r  Reichskanzler vestcmrmtt ffcfrt Zeitpunkt deS Archen
kvafttvUenS dieser Devordnung

Berlin , den 16. Julr 1918. .
Der Reichskanzler.

In Vertretung : gaz. : v. Waldow ._
Bekanntmachung

betreffend Obstversteigerungen. . .
Um weiteren Mißverständnissen ^ ^ ugeM br^ en M *«*

öffentlichen Kenntnis, daß unsere Dekannttnachung vom 3. Au«u«
1918 hinsichtlich

a) der zu ersteigerniden Obstmengen,
b) der zu den Dersteigermrgen.zu gelassenen ^ eder̂ ^

durch die Bestimmung« ! der Bekamttmachuug der LaEsobstsMe
Vom  22 . Wgmft 1918 «Kreisblatt Nr . 101) ersetzt worden inl,
somit außer Kraft getreten ist.

Gießen,  den 10. September 1918. .
Grostt ' ^ ‘' tfnm «- buchen . f

I . V. : C e l l a r i u s. _ --
Bekanntmachung

vetrrffend Regelmrg des Verkel/rs mtt SpäE der Ernte 191».
Boul 10. September 1918.

Fn Ausführung der Verordnung der Reichsstelle fftt Gemüse
und 'dbst über Herbstgenrüse und Herbjtobst der Ernte 1918 vom
19. Juli 1918 wird hiermit folgendes bestimmt:

Ter unmittelbare Obstverkhr ' MisÄm und SeDP.
«erbrauchcr innerhalb der gleichen Gemarkung rst nicht beschrSnv.

Die Abgabe von Obst drrrch den E^ SUger an ^ n Verbrauch«
»rnd der Enoerb durch den Berbrm.cher ochie Genehmigung brt
Landesobststelleist ^ r gestattet mA a? „ l d g au,aleichen Tage an den gleichen Verbraucher â s« eb̂ l wird.

Mit Genehmigung der Landesobststclle darf Kernobst beim Er t̂
^uger in Mm°geä lL m  10 kg , Stainobst tt, Mbngen M yrt
5 k ” für jedes versorgungsberechtiabeMitglied eine« Daush°« ^ >abaraeben und voni Berbrancher erworben w-erd«M.

D r̂Rachweis der vcrsora^ b^ chllŵ aû l^ ^ ^
glieder ist durch die Lebensn,tttMarte zu fühvm ^ die Levens-
wittelkarte ist ein Vermerk zir sehen der angrbl, für weiche Obst-
menge die Genehmigung erteilt vwrden in . «-.„«-ML

Tie ('taieomiguno wird durch
aber durch Ausstellung eures Besöederrmgsscheivesg«̂ « »

eine Gebühr von 30 %Wr  von der 'Bezir̂ geschLffsstÄlêinnerhaQBeärk der Wivhavort des Erzeugers liegt, erteilt.
DieFrachtb  riefe und Beförder-lMgSschette wnden mzc ^m

hessische Verbraucher ausgehärrdigt. Das ^ dst datt nun: beẑ «tz xSbeu bei Erzeugern, bte ihrer Mlieserung^PfliÄk der .LwweS<
obststelle gegenüber genügt haben.̂

Knnimunal verband irn Sinne der Bevorbrruars der Rei-chksdelle
für G^müŝ mch Obst vom 19. Juki 1918 ist n>ach fctMj
Mwmtmotfiintcf vom 15. ^ ^ 17 ^s Gwßher« ^ r^ Voi^ ^
des KommunälverbandeZ^ e Lwü>esobstWle für d<̂ Gvoßherzo^tum Hessen Zuständige Behött>e rm Simre des § 1U oUTer i
und 3 der Verordnung ist YÄ
Mai 1917 die Landesobststelle, höhere L ^ Eunasbehötte km
Sttue des 6 11 der angezogenen Verordnung auf Grrcnd der

^SAnueru,  Slbbellung fltt LmrdwMchast, Hautxl Und G-.m-mb«,

Wer den tvrsbchandenP.̂ ifte,l
Maßgabe des 8 17 der Verordnung des BundesvatS über vre Preis-
prüfrmgsstellen und die Bersorgungsregeluns vom
4 Nov^ rber 1915 mit Gefängnis bis zar 6 Monaten oder mtt
Geldstrafe bis zu 1500 Mark besttaff̂ Reben ^ r
Einziehrmg der Vorräte erkannt werden, auf bre m ir c mgm*
Handlimg bezieht ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehöre
oder nicht. ^ ß

Diese Bekannttnachung tritt mit dem Tagje ihrer Aerkiind^

r mR flb i den 11. Sepöember 1918.
Landesobststelle für das Großherzogttrm Öeffen.

Der Bvrsißeiide: Dr . Wagner.  bvo4ck,

Bekanntmachung.
Wir machen hierdurch bekanrct, daß wtt während der

stattftndmden Schlachtviehäuchrachme die Ausfuhr von Nutze »mV
Zuchtvieh nicht gestatten werden. Die während dieser Zeit gestellten
Anträge gelten als ohne weiteres abgelehnt.

Gießen,  den 11. September 1916. 6839 «.
Gberhesfischer Viehhandekverband.

* Der Vorsitzende:
Pros . Rosenberg.

ZwillinaSrunddruckder Brühl ' schen  Umv .-Buch- und Steindruckerei. R. Lange,  Dießen.
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